
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/9/21 6R95/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1995

Norm

GmbHG §92

Rechtssatz

Zu den Voraussetzungen der Zulässigkeit der Änderung der Firma einer GmbH während der Liquidation.

Anmerkung

Unter dieser Rechtssatznummer befand sich ursprünglich auch die Entscheidung GZ 7Rs374/99t. Diese ist nunmehr

unter RW0000536 abrufbar.

Entscheidungstexte

6 R 95/95

Entscheidungstext OLG Wien 21.09.1995 6 R 95/95

European Case Law Identifier (ECLI)
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Im RIS seit

02.11.2011

Zuletzt aktualisiert am

02.11.2011
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